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Bergringstadt Teterow 
Haushalt 2022 

Beteiligungen Anteil 
 % 
 
Teterower Wohnungsgesellschaft mbH 
 

 
100 

 
Stadtwerke Teterow GmbH   
 

 
100 

   Stadtwerke Laage GmbH 25 
   CCE-Technik Rostock GmbH 20 
   Landwerke M-V GmbH, Neustrelitz 12,50 
   Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft M-V mbH 12,50 
 
Zweckverband  
„Wasser/Abwasser Mecklenburgische 
Schweiz“ (*gem. akt. Stimmrechten) 
 

 
 

28,1* 

 
Städtebauliches Sondervermögen 
 

 
100 

 
 
Anlagen gem. § 1 Satz 1 Nr. 7, 8, 9 und 11 
GemHVO-Doppik  M-V 
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Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der 
Stadtwerke Teterow GmbH für das Geschäftsjahr 2020 
lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2022 
noch nicht vor.  
 
Die Unterlagen werden wir nach Erhalt einreichen.  
 
Aus dem vorliegenden, geprüften Zahlenwerk für das 
Geschäftsjahr 2020, das bereits im Beteiligungsbericht 
der Bergringstadt Teterow für das Jahr 2020 
Berücksichtigung fand, geht eine Eigenkapitalquote von 
38,8 % hervor. Das Jahr 2020 schloss mit einem positiven 
Jahresergebnis in Höhe von 1,7 Mio. € ab und lag damit 
um 1,4 Mio. € über dem Planansatz von 310 T€. Die 
Abweichung ergab sich hauptsächlich aus der 
Veräußerung von landwirtschaftlichen Flächen und dem 
Verkauf einer Photovoltaikanlage.   
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Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der 
Stadtwerke Laage GmbH für das Geschäftsjahr 2020 lag zum 
Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2022 noch nicht vor.  

Die Unterlagen werden wir nach Erhalt einreichen.  

Aus dem vorliegenden, geprüften Zahlenwerk für das 
Geschäftsjahr 2020 geht eine Eigenkapitalquote von 48,2 % 
(2019: 45,3 %) hervor. Die Bilanzsumme der Gesellschaft 
beträgt T€ 1.746 (Vorjahr: T€ 1.563). Im Vergleich zum Vorjahr 
erhöhten sich hauptsächlich die liquiden Mittel um T€ 163 und 
festigten damit die Liquiditätslage der Gesellschaft weiter.  

Das Jahresergebnis fiel mit + 135 T€ erneut positiv aus 
(2019: + 53 T€).  
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CCE Technik GmbH Rostock 
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Allgemeine Angaben  

Seit dem 1. Juli 2019 war die Stadtwerke Teterow GmbH an der 
CCE-Technik GmbH Rostock in Höhe von 20 % am 
Stammkapital beteiligt. Weitere Gesellschafter waren zwei 
Privatpersonen. Nach Einholung der notwendigen Gremienbe-
schlüsse wurde von der Stadtwerke Teterow GmbH der voll-
ständige Erwerb der Gesellschaft eingeleitet. Am 23. Juni 2020 
wurde der vollständige Erwerb notariell beurkundet, am 
31. Juli 2020 war er vollzogen. 
 
Die Gesellschaft wird unter der HRB Nr. 6180 beim Amtsgericht 
Rostock geführt. 
 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt 
es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft. 
Wirtschaftspläne werden nicht erstellt. Für das Jahr 2022 wird 
in Abstimmung der Geschäftsführung mit dem Betriebsleiter 
ein Jahresergebnis von 200 T€ angestrebt. 
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Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2020 des Zweck-
verbandes „Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz“ lag 
zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2022 für die Stadt 
Teterow im Entwurf vor.  

Aus dem vorliegenden Zahlenwerk geht eine positive 
Ertragslage 2020 (+ 509 T€; 2019: +622 T€) hervor. Sowohl im 
Abwasser- (+191 T€; 2019: + 338 T€) als auch im Trinkwasser-
bereich (+ 318 T€; 2019: + 284 T€) konnte ein Jahresüber-
schuss erzielt werden. 

Den beschlossenen Jahresabschluss 2020 werden wir nach-
reichen. 
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Der Wirtschaftsplan 2022 Zweckverbandes „Wasser/Abwasser 
Mecklenburgische Schweiz“ lag zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Haushaltes 2022 für die Stadt Teterow noch nicht vor. 

 

Die Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2022 ist für den 
26. Januar 2022 anberaumt. Den beschlossenen Wirt-
schaftsplan 2022 werden wir nachreichen. 
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1. Rechtsgrundlagen 
 
Das Städtebauliche Sondervermögen wird als Sondervermögen mit eigener Bilanz geführt.  

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 des Städtebaulichen Sondervermögens der 
Bergringstadt Teterow wurde auf der Grundlage des § 60 KV M-V (Stand Änderung vom 
23. Juli 2019) und der Regelungen im Abschnitt 7 der GemHVO-Doppik erstellt.  

Die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25.2.2008 wurde 
zuletzt durch Artikel 13 der Verordnung vom 9. April 2020 geändert. Nach § 63 (1) GemHVO-
Doppik kann die Haushaltswirtschaft bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 noch nach 
den Vorschriften dieser Verordnung in der bis zum 31. Juli 2019 geltenden Fassung oder 
bereits nach den Bestimmungen der seit dem 1. August 2019 geltenden Fassung geführt 
werden. Der Jahresabschluss 2020 wurde nach der ab 1. August 2019 geltenden Fassung 
aufgestellt. 

Gemäß § 60 (2) KV M-V besteht der Jahresabschluss aus: 

 der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung, 

der Übersicht über die Teilrechnungen, 

der Bilanz und 

dem Anhang. 

Gem. Absatz 3 sind dem Jahresabschluss als Anlagen: 

die Anlagenübersicht,  

die Forderungsübersicht, 

die Verbindlichkeitenübersicht. 

eine Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden 
Haushaltsermächtigungen beizufügen.  

 
Im Jahresabschluss 2020 fanden die Gliederungsvorschriften der geltenden Fassung der 
GemHVO-Doppik unverändert uneingeschränkt Beachtung. 
 

Zusätzlich zu den in § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik aufgeführten Bilanzposten wurden 
zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens- und Finanzlage des Städtebaulichen 
Sondervermögens und wegen der wesentlichen Bedeutung dieser Bilanzposten die Posten 
unfertige Leistungen, unfertige Erzeugnisse, Sonderposten für Zuwendungen zum 
Anlagevermögen und sonstige Sonderposten weiter aufgegliedert. Die Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegen die Stadt Teterow werden in jeweils einem gesonderten Posten 
„Forderungen gegen die Gemeinde“ und „Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde“ 
ausgewiesen. 
 
Früher im Rechenschaftsbericht zu machende Angaben sind teilweise ab dem Berichtsjahr 
Bestandteil des Anhanges. Ein separater Rechenschaftsbericht ist mit geltenden Fassung 
der GemHVO-Doppik nicht mehr Bestandteil des Jahresabschlusses.  
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr 
unverändert angewendet worden.  
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2. Rahmenbedingungen (bezogen auf städtebauliche Aspekte) 
Teterow zeichnet sich als Wohnungsstandort durch seine attraktive naturräumliche Lage 
in der Mecklenburger Schweiz und am Teterower See aus. Der Teterower Wohnungsmarkt 
ist positiv zu bewerten. Es besteht die Tendenz der Zuwanderung älterer Jahrgänge, 
Altersruhesitz und Umlandwanderung. Gemeinsam müssen wir uns der Herausforderung zur 
weiteren Verbesserung einer Wohnperspektive stellen, um dem Fachkräftemangel in der 
Region entgegenzuwirken und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den umliegenden 
Regionen zu gewinnen. Kurz-, mittel- und langfristige Vorhaben u.a. bezüglich 
Baulandzuwachs sollen schrittweise umgesetzt werden im Stadtgebiet. Zunehmend suchen 
Familien ein kinderfreundliches und naturgeprägtes Umfeld. Die Bergringstadt Teterow will 
vorausschauend für alle Haushaltsformen und Einkommensgruppen weitere geeignete 
Wohnstandorte im Stadtgebiet ausweisen. 

Die ausgewogene Entwicklung der Stadtstruktur zeigt sich im geschlossenen Stadtkern und 
dem aus städtebaulicher Sicht attraktiven Gesamtbild der Stadt. Die Altstadt liegt im 
Sanierungsgebiet „Historischer Stadtkern“. Eine Vielzahl von Gebäuden ist saniert. Die 
Sanierungsgebiete „Nord“ und „Süd“ nahmen mit dem Einsatz von Städtebaufördermitteln.  

Die historische Altstadt ist vom Durchgangsverkehr nicht betroffen. Der Zustand der Straßen 
ist aufgrund des Sanierungsgebietes und der damit verbundenen hohen Förderung sehr gut. 

Teterow hat zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung des Zensus 8.334 Einwohner 
(Vj. 8.341 Einwohner). Seit 1992 (11.018 Einwohner) hat sich die Bevölkerungszahl jährlich 
verringert.  

Die Stadt Teterow hat ein Museum für Stadtgeschichte im Malchiner Tor mit Polizei- und 
Ratsdienerhaus. Dieses wurde städtebaulich saniert und es erfolgte eine Neueinrichtung und 
Gestaltung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung in mehreren Bauabschnitten.  

Das historische Bahnhofsgebäude verfügt nach der städtebaulichen Sanierung über 
repräsentative Ausstellungsflächen.  

Im Übrigen verweisen wir auf die ausführlichen Ausführungen im Anhang zum 
Jahresabschluss der Bergringstadt Teterow zum 31.12.2020.  

 

3. Organisation der Verwaltung 
Für die Durchführung der Städtebaulichen Sondervermögen in Mecklenburg-Vorpommern 
nach §§ 136 ff BauGB und der StBauFR M-V stehen den Gemeinden verschiedene 
Möglichkeiten zur Verfügung. Die Gemeinden können die Städtebauliche Sanierungsmaß-
nahme in Eigenregie durchführen oder einen Sanierungsträger mit der Durchführung 
beauftragen. Treuhändischer Sanierungsträger für das städtebauliche Sondervermögen der 
Stadt Teterow ist die BD Stadterneuerungsgesellschaft mbH, Stahnsdorf.  

Der Sanierungsträger erfasst die Geschäftsvorfälle kameral. Der doppische Jahresab-
schluss nebst Anhang des Städtebaulichen Sondervermögens wird daraus vom Fachbereich 
Finanzen der Bergringstadt Teterow entwickelt.  

Zu ausführlichen Ausführungen zur Organisation der Stadtverwaltung siehe Anhang zum 
Jahresabschluss der Bergringstadt Teterow zum 31.12.2020. 
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4. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- 
und Finanzlage der Gemeinde (§ 48 Abs. 1 GemHVO- Doppik) 

 
Die von der Stadtvertretung am 30. Januar 2020 beschlossene Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2020 wurde einschließlich der Anlagen gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der unteren 
Rechtsaufsichtsbehörde ordnungsgemäß angezeigt. Die untere Rechtsaufsichtsbehörde 
nahm die Haushaltssatzung 2020 gemäß Schreiben vom 25. Februar 2020 zur Kenntnis. Sie 
stellt sich im Finanzplanungszeitraum sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt 
ausgeglichen dar.  
 
Per 31. Dezember 2020 sind 8 (Vj.: 11) D-4 Objekte (privat-nutzbar) im Bestand, davon sind 
die Objekte ehemaliger Bahnhof und Alte Poststraße 19 vollständig modernisiert. Im 
Berichtsjahr wurden das Objekt Pferdemarktstr. 9/ Poststr. 8/10 und Große Bachstraße 2 
veräußert.  
 
Im Sondervermögen wird an öffentlich nutzbaren Objekten per 31. Dezember 2020 unver-
ändert der Parkplatz Grüner Weg ausgewiesen. 
 
Die Grundstückseigentümer werden mit Darlehen und Zuwendungen unterstützt. Die 
Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch eigene Erträge sowie zu 100% von Bund, Land 
und Gemeinde. 
 
Zur Vermögenslage:  
 
Aktiva 31.12.2019 31.12.2020 Veränderung 
 T€ T€ T€ 
Langfristiges 
Vermögen 

4.243 4.076 - 167 

Vorräte 4.252 4.045 - 207  
Sonstiges 
kurzfristiges 
Vermögen 

 
 

541 

 
 

569 

 
 

+ 28  
Kurzfristiges 
Vermögen  

 
4.793 

 
4.614 

 
- 179 

Bilanzsumme 9.036 8.690 - 346 
 
Passiva 

   

Eigenkapital 25 10 - 15  
Sonderposten aus 
Zuwendungen 

 
4.243 

 
4.076 

 
- 167 

Langfristiges Kapital 4.268 4.086 - 182 
Sonstige 
Sonderposten 

 
4.632 

 
4.515 

 
- 117 

Verbindlichkeiten 136 89 - 47 
Kurzfristiges Kapital 4.768 4.604 - 164 
Bilanzsumme 9.036 8.690 - 346 

 
Auf den Nettoausweis das Anlagevermögen und das Umlaufvermögen betreffend wurde 
verzichtet, da das Städtebauliche Sondervermögen analog einer Fehlbetragsfinanzierung 
von Bund, Land und Gemeinde finanziert wird und insoweit eine Verrechnung der 
Sonderposten mit den bezuschussten Vermögensgegenständen zu keiner aussagekräftigen 
Bilanz führt. 

Der Rückgang des Anlagevermögens (langfristiges Vermögen) entsteht dadurch, dass die 
Zuwendungsausreichungen (336 T€) niedriger sind als die Abschreibungen (361 T€) und 
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Tilgungen (142 T€). Das Anlagevermögen macht 47 % (Vj. 47 %) der Bilanzsumme aus. In 
2019 wurden Zuwendungen in Höhe von 378 T€ geleistet.  

Der Rückgang der Vorräte ist auf die Veräußerung der Objekte Pferdemarktstr.9/Alte 
Poststraße 8 und 10 und Große Bachstraße 2 zurückzuführen. Diese Position enthält auch 
die Abgrenzung, der im Folgejahr mit den Mietern der D-4 Objekte abzurechnenden 
Betriebskosten. Sie wurden sachgerecht in Höhe der erwarteten abrechenbaren 
Betriebskosten geschätzt (51 T€; Vj.: 50 T€). 
 
Das sonstige kurzfristige Vermögen umfasst die Forderungen (13 T€; Vj.: 13 T€) und den 
Bestand an liquiden Mitteln (556 T€, Vj.: 528 T€). 
 
Die privatrechtlichen Forderungen betreffen mit 8 T€ Forderungen aus Vermietung 
(Vj.: 10 T€). Die für zweifelhafte bzw. uneinbringliche privatrechtliche Forderungen im 
Vorjahr ausgewiesene Einzelwertberichtigung in Höhe von 2 T€ konnte im Berichtsjahr 
aufgelöst werden. 
  
Im Forderungsbestand sind des Weiteren Forderungen gegen die Gemeinde in Höhe von 
3 T€ enthalten, diese betreffen Verwahrentgelte, die nicht aus dem städtebaulichen 
Sondervermögen zu finanzieren sind.  
 
Die Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen geringfügige Zinsforderungen gegen 
Darlehensnehmer nach BauGB, Forderungen, die Betriebskostenabrechnung betreffend, 
und eine gleichzeitig wertberichtigte Darlehensforderung (uneinbringliche Ausleihung) in 
Höhe von 102 T€. 
 
Die Zunahme der liquiden Mittel ist stichtagsbezogen und ergibt sich aus dem 
Guthabenbestand des laufenden Bankkontos (462 T€) und dem Bankkonto des 
Hausverwalters (94 T€). 
 
Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr in Höhe der Einbringungswerte der veräußerten 
Grundstücke verringert. Wegen der Fehlbetragsfinanzierung ist die niedrige Eigenkapital-
quote unerheblich.  
 
Die Sonderposten entwickeln sich analog der Entwicklung der betreffenden Vermögens- und 
Schuldposten. 
 
Die Verbindlichkeiten haben sich insgesamt stichtagsbezogen verringert.  
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Die Ertrags- und Aufwandslage stellt sich im Vergleich zum Vorjahr folgendermaßen dar: 

 

 2019 2020 
 T€ T€ 
Selbst erwirtschaftete Erträge, 
Bestandsveränderung 
Zinserträge 

890 406 

Aufwendungen 1.779 768 
Ergebnis -889 -362 
Zuwendungen 889 362 
Ergebnis 0 0 

 

Die Zuwendungen setzen sich im Jahresvergleich folgendermaßen zusammen: 

 

 2019 
T€ 

2020 
T€ 

Auflösung Sonderposten AV 
geleistete Zuwendungen 

 
336 

 
361 

Auflösung Sopo AV nach 
Vergleich (Darlehen) 

 
119 

 

Ausgleich Jahresfehlbetrag 431 0 
Verwaltungsgebühren LFI     3     1 
 889 362 

Den ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten stehen gleichlautende 
Abschreibungen gegenüber.  
 
Um den Ausgleich der Ergebnisrechnung herbeizuführen wurden im Vorjahr entsprechend 
in gleicher Größenordnung Zuwendungen ertragswirksam. Das Berichtsjahr schloss mit 
einem Jahresüberschuss ab (aufwandswirksame Zuwendungen).  
 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieterträge und Betriebskosten.  
 
Die Bestandsveränderungen (- 207 T€) ergeben sich rechnerisch aus den Veränderungen 
der Vorräte. Die Bestandsminderungen betreffen die Veräußerungen und die im 
Vorjahresabschluss erfassten Betriebskosten für die vermieteten Objekte (50 T€). Per 
Jahresende 2020 wurden Betriebskosten in Höhe von 51 T€ als Bestandserhöhung 
berücksichtigt. 
 
Zinserträge ergaben sich in der Hauptsache aus den an Grundstückseigentümer 
ausgereichten Darlehen. 
 
Die sonstigen laufenden Erträge enthalten: 
 2019 

T€ 
2020 
T€ 

Ausgleichsbeträge 22 3 
Auflösung sonstiger 
Sonderposten D-4 

 
400 

 
204 

Veräußerungserlöse 2 204 
Minderung Wertberichtigungen 3 2 
Versicherungserstattungen 0 55 
Sonstiges 1 2 
 428 470 
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Die Auflösungen des sonstigen Sonderpostens aus dem Vorjahr betraf die außerplanmäßige 
Auflösung in Folge des Verkehrswertgutachtens für die Pferdemarkt 9/Alte Post 8 und 10, 
denen Abschreibungen in gleicher Größenordnung gegenüberstanden. Im Berichtsjahr 
erfolgte die Veräußerung dieses Objektes und dementsprechend die Minderung des 
Vorratsvermögens und die korrespondierende Auflösung des sonstigen Sonderpostens.  
 
Die Versicherungserstattung betrifft eine Zahlung der Versicherung des Sanierungsträgers 
aus einem Vergleich heraus. 
 
Der ausgewiesene Veräußerungserlös 2020 betrifft das Objekt Pferdemarkt 9/Alte Post 8 
und 10.  
 
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich im Jahresvergleich 
folgendermaßen zusammen: 
 
 2019 

T€ 
2020 
T€ 

Vergütung Sanierungsträger 136 13 
Abbruchkosten  378 0 
Aktivierungspflichtige 
Aufwendungen D4 

 
325 

 
0 

Vergütung Verwalter 8 9 
Vorbereitende 
Untersuchungen/Vorunter-
suchungen 

 
 

8 

 
 

19 
Städtebauliche Planungen 5 7 
Bewirtschaftungskosten 
vermietete Objekte 

 
57 

 
64 

 917 112 
 
Die Abschreibungen betreffen die planmäßigen Abschreibungen auf geleistete 
Zuwendungen.  
 
Im Vorjahr wurden zusätzlich die außerplanmäßigen Abschreibungen im Zusammenhang 
mit der Veräußerung des Vermietungsobjektes Pferdemarktstr.9/Alte Poststraße 8 und 10, 
die nach dem eingeholten Verkehrswertgutachten notwendig waren ausgewiesen (400 T€). 
 
Das Berichtsjahr schließt vor Regulierung um Zuwendungen mit einem Jahresüberschuss 
ab. Um den Ausgleich der Ergebnisrechnung herbeizuführen, wurden entsprechend 
Zuwendungen (292 T€) aufwandswirksam.  
 
Die sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von T€ 3 (Vj.: 125 T€) beinhalten 
Bankgebühren sowie die Erhöhung der Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen 
(2,5 T€). Im Vorjahr enthielt diese Position zusätzlich die Ausbuchung eines 
Darlehensrestbetrages nach Abschluss der Vergleichsverhandlungen in Höhe von 119 T€. 
 
Das Jahresergebnis beträgt in Folge der 100%igen Refinanzierung des städtebaulichen 
Sondervermögens € 0,00.  
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Der Darstellung der Finanzlage dient eine verkürzte Finanzrechnung: 
 
 2019 Ansatz 

2020 
2020 

 T€ T€ T€ 
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszah-
lungen 

 
+18 

 
0 

 
-57 

    
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 801 340 472 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 703 398 387 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit 

 
+98 

 
-58 

 
+85 

    
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag +116 -58 +28 
    
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
 

0 

 
 

-58 

 
 

+28 
    
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Krediten zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
    
Saldo der durchlaufenden Gelder und 
ungeklärten Zahlungsvorgänge 

 
0 

 
0 

 
0 

    
Veränderung der liquiden Mittel und der 
Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit 

 
 

+116 

 
 

-58 

 
 

+28 
 
Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen setzt sich aus Einzahlungen in Höhe von 
408 T€ und Auszahlungen in Höhe von 465 T€ zusammen.  
 
Liquiditätswirksame Zuwendungen waren dabei in Höhe von T€ 2 (2019: 431 T€) 
auszuweisen, sie betrafen im Vorjahr den Ausgleich des entstandenen Jahresfehlbetrages. 
Im Berichtsjahr ergab sich ein Jahresüberschuss.  
 
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (134 T€) umfassen in der Hauptsache 
Mieteinzahlungen und Einzahlungen aus Betriebskostenvorauszahlungen. Die Ab-
weichungen zu dem entsprechenden Posten der Ergebnisrechnung ergeben sich aus der 
Veränderung der diesbezüglichen Forderungsbestände und der zeitversetzten Verbuchung 
von Erträgen aus der Betriebskostenabrechnung und den Betriebskostenvorauszahlungen. 
 
Ansonsten wirkten sich im Wesentlichen die Zahlung des Veräußerungserlöses in Höhe von 
204 T€ und die Versicherungserstattung mit 55 T€ auf den Saldo aus.  
 
Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (171 T€), Zuwendungen (292 T€) und die 
sonstigen laufenden Auszahlungen (2 T€) entsprechen im Wesentlichen den Aufwendungen. 
Verbindlichkeitsregulierungen und Aufwandsabgrenzungen bewirken die Abweichungen.  
 
Insgesamt ergab sich 2020 stichtagsbezogen ein Finanzmittelzufluss in Höhe von T€ 28. 
Zum Bilanzstichtag werden liquide Mittel in Höhe von 556 T€ (Vorjahr: 528 T€) ausgewiesen. 
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5. Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages 
sowie die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen, 
Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der 
Kassenkredite (unterteilt in laufende Ein- und Auszahlungen, 
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Ein- und 
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten 
Zahlungsvorgängen) (§ 48 Abs. 2 Satz 1 GemHVO-Doppik) 

 
Entwicklung des in der Bilanz ausgewiesenen Ergebnisvortrages sowie die 
Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen 
 
Sind alle unterjährigen, zahlungswirksamen Buchungen und die zahlungsneutralen 
Jahresabschlussbuchungen erfolgt, wird ein vorläufiges Jahresergebnis erkennbar. Dieses 
Jahresergebnis wird durch die Berücksichtigung von Zuwendungen ausgeglichen auf ein 
Jahresergebnis von Null €. Somit wird bilanziell die Position Ergebnisvortrag mit einem Wert 
von Null € ausgewiesen.  
 
Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 
 
Die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite ist dem Anhang als 
Anlage Nr. 1 beigefügt. 
 
 
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zur 

Ergebnisrechnung (§ 48 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik) 
 

Die Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung nach § 48 Abs. 2 
Satz 2 GemHVO-Doppik ist dem Anhang als Anlage Nr. 2 beigefügt. 
 
 
7. Bericht über die Erfüllung der zu den wesentlichen Produkten 

vorgegebenen Ziele, Leistungsmengen und Kennzahlen 
(§ 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik) 
 

Entfällt.  

 

8. Bericht über die Umsetzung des Investitionsprogrammes (§ 48 
Abs. 3 GemHVO-Doppik) 

 
Entfällt.  
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9. Durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres 
beschäftigten Beamtinnen und Beamten sowie 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 48 Abs. 4 GemHVO-
Doppik) 

 
Entfällt.  

 

10. Weitere Angaben (§ 48 Abs. 5 GemHVO-Doppik) 
 
Nach § 48 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO-Doppik 
 
Auf die Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz werden die 
folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.  
 
Die Bilanz ist in € aufgestellt. Die Anfangsbestände der Bilanz stimmen mit den 
Endbeständen der Schlussbilanz 2019 überein. Tatsachen, die zwischen dem Bilanzstichtag 
und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind, werden auf 
Grund des gebotenen Vorsichtsprinzips jeweils in der Bilanz berücksichtigt.  

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlagenübersicht dargestellt. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen ausschließlich aus geleisteten 
Zuwendungen und wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- und Beleginventur erfasst. 
Die gewährten Zuschüsse sind durch Bescheide und Verträge belegt und in einer 
Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.  

Geleistete Zuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen 
mit einer mehrjährigen Zweckbindung werden linear über den Zeitraum der Zweckbindung 
abgeschrieben. Für Zugänge des Berichtsjahres wird die Abschreibung zeitanteilig 
gerechnet. Die geleisteten Zuwendungen werden im Einzelnen in der Zuwendungsübersicht 
gezeigt. 

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch-/Beleginventur erfasst. 
Ausgewiesen werden ausschließlich Ausleihungen an Grundstückseigentümer nach BauGB. 
Sie sind zum Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.  

Für uneinbringliche Ausleihungen bestehen zum Jahresende 2020 unverändert 
Wertberichtigungen in Höhe von 263 T€. Die Ausleihungen werden im Einzelnen in der 
Darlehensübersicht gezeigt. 

Die unfertigen Leistungen/unfertigen Erzeugnisse an privat nutzbaren Objekten betreffen 
ausschließlich sogenanntes D-4 Vermögen, nämlich die zum Verkauf vorgesehenen 
Grundstücke. Sie wurden zum Einbringungswert bzw. zu Anschaffungskosten zuzüglich 
nachträglicher Herstellungskosten bewertet.  

Die unfertigen Leistungen/unfertigen Erzeugnisse für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren 
Objekten betreffen ausschließlich Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten der Stadt 
Teterow. Sie wurden zu Anschaffungskosten und Herstellungskosten bewertet. Die 
Herstellungskosten umfassen dabei sämtliche direkt zurechenbare Kosten. Gemeinkosten 
und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert. Wertkorrekturen waren nicht erforderlich.  

Die unfertigen Leistungen für Betriebskosten enthalten die im Folgejahr mit den Mietern der 
D-4 Objekte abzurechnenden Betriebskosten. Sie wurden sachgerecht in Höhe der 
erwarteten abrechenbaren Betriebskosten angesetzt.  
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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. 
Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbaren 
Einzelrisiken wurde durch die Bildung einer Einzelwertberichtigung Rechnung getragen. Ein 
allgemeines Kreditrisiko in Form einer Pauschalwertberichtigung wurde nicht berücksichtigt.  

Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die 
liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt und bestehen in €.  

Die Kapitalrücklage ergibt sich rechnerisch als dem Differenzbetrag zwischen Aktiva und 
Passiva. Sie besteht ausschließlich in Höhe der von der Stadt Teterow eingebrachten Werte 
des D-4 Vermögens, soweit diese zum Bilanzstichtag noch im wirtschaftlichen Eigentum der 
Stadt standen. 

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungs-
beträgen abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen für 
Investitionen in das Anlagevermögen angesetzt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt 
ertragswirksam entsprechend der Abschreibungen der bezuschussten Vermögens-
gegenstände. Infolge der 100 %-igen Refinanzierung der geleisteten Zuschüsse und 
Darlehen durch Bund, Land und die Stadt Teterow entspricht der Betrag des Sonderpostens 
dem Wert des Anlagevermögens. Die Aufteilung des Sonderpostens in Zuschüsse durch 
Bund, Land und Gemeinde erfolgte anhand des errechneten durchschnittlichen 
Finanzierungsverhältnisses für Maßnahmen an privat nutzbaren und gemeindlichen 
Objekten.   

Die sonstigen Sonderposten werden untergliedert in sonstige Sonderposten für 
Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinden für Maßnahmen an D-4 Objekten sowie 
Zuwendungen von Bund und Land für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten.  

Die sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten 
zuzüglich der erhaltenen Anzahlungen von der Stadt Teterow für Maßnahmen an öffentlich 
nutzbaren Objekten entsprechen grundsätzlich betragsmäßig den unfertigen Leistungen von 
Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten, da diese vollständig über Mittel des Bundes, 
des Landes sowie der Stadt Teterow refinanziert sind.  

Mit Fortführung der Maßnahmen erhöhen sich der Sonderposten und die erhaltenen 
Anzahlungen der Stadt Teterow entsprechend; mit Übergang der Maßnahmen auf die Stadt 
Teterow (Fertigstellung) erfolgt eine entsprechende Auflösung. 

Die Zuordnung der Zuschüsse von Bund und Land sowie der erhaltenen Anzahlungen von 
der Stadt Teterow erfolgte nach dem objektbezogenen Finanzierungsverhältnis, ansonsten 
nach dem errechneten durchschnittlichen Finanzierungsverhältnis für Maßnahmen an privat 
nutzbaren und gemeindlichen Objekten.  

Die sonstigen Sonderposten für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten entsprechen 
betragsmäßig den unfertigen Leistungen von Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten 
zuzüglich der unfertigen Leistungen aus Betriebskosten, der Forderungen und sonstigen 
Vermögensgegenstände, der liquiden Mittel abzüglich der Verbindlichkeiten (außer denen 
gegenüber der Gemeinde) sowie des Eigenkapitals, da diese Vermögensgegenstände und 
Schulden vollständig über Mittel das Bundes, Landes und der Stadt Teterow refinanziert 
sind. Jede Veränderung der vorgenannten Vermögensgegenstände und Schulden im 
Haushaltsjahr schlägt sich damit auf diesen Sonderposten nieder. Die Anpassungs-
buchungen des Sonderpostens zum Ende des Haushaltsjahres erfolgen über Zuführungen 
und Auflösungen des Sonderpostens. Die Zuordnung der Zuschüsse von Bund, Land und 
der Stadt Teterow erfolgte nach dem errechneten durchschnittlichen Finanzierungsverhältnis 
für Maßnahmen an privat nutzbaren und gemeindlichen Objekten. 

Dieses errechnete durchschnittliche Finanzierungsverhältnis für Maßnahmen an privat 
nutzbaren und gemeindlichen Objekten beträgt 2020 wie im Vorjahr für den Bund 40 %, für 
das Land 40 % und für die Stadt Teterow 20 %. 
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Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.  

Nach § 48 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO-Doppik 
 
Nicht anwendbar. 
 
Nach § 48 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik 

Angaben zu bilanzierten Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten 
Eigentumsverhältnissen (einschließlich Buchwert und Risikoabschätzung) sind für den 
Berichtszeitraum nicht zu machen.  

 
Nach § 48 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik 

Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden (z. B. für 
Großreparaturen, Rekultivierungs- und Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instand-
haltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände möglich ist) 
sind nicht zu benennen. 

Risiken für das städtebauliche Sondervermögen, die sich im Jahresabschluss 
niederschlagen könnten, werden nicht gesehen, da für das Sondervermögen die 
Fehlbetragsfinanzierung besteht und es nicht über Darlehen finanziert ist. Korrekturen auf 
der Vermögensseite würden gleichlautende Korrekturen auf der Passivseite nach sich 
ziehen. Sollten Fördermittel ausfallen, müsste die Maßnahme zurückgenommen oder der 
Eigenanteil der Stadt erhöht werden. 

Die Fördermaßnahmen sind vom Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern bis zum 
Jahr 1998 überprüft und abgerechnet.  

Ebenfalls liegt datiert vom 31. März 2014 ein Zwischenverwendungsnachweis über die 
Prüfung der Verwendung der Fördermittel der Jahre 1999 bis 2009 vor. Mit Datum vom 
31. Juli 2014 wurde von der Stadt Teterow dagegen Widerspruch eingelegt. Gemäß dem 
Widerspruchsbescheid vom 3. Dezember 2018 wurde der Widerspruch seitens des 
Landesförderinstitutes Mecklenburg-Vorpommern als unbegründet zurückgewiesen. 
Demnach wurden die für die Jahre 2007-2009 ausgewiesenen Ausgaben für 
Trägervergütung lediglich in Höhe von 419.353,59 € förderrechtlich anerkannt (10 % der 
bereinigten Gesamtausgaben). Die darüberhinausgehend abgerechneten Vergütungszah-
lungen in Höhe von 57.803,94 € wurden gemäß Erlass 1/2009 des Ministeriums für Verkehr, 
Bau und Landesentwicklung vom 10.03.2009 unter dem Vorbehalt förderrechtlich anerkannt, 
dass diese Ausgaben durch Einsparungen in den Folgejahren kompensiert werden und bei 
der Schlussabrechnung nicht höher sind als 10 % der mit der Schlussabrechnung 
förderrechtlich anerkannten bereinigten Gesamtausgaben seit dem 1.1.2007. 

Die Zwischenabrechnungen der Jahre 2010 bis 2018 wurden vom Landkreis 
Rostock/Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt geprüft und laut vorliegenden 
Bescheinigungen ergaben sich keine Beanstandungen. Die Prüfung durch das 
Landesförderinstitut für die vorgenannten Jahre ist noch nicht abgeschlossen. Mit Schreiben 
vom 5. Januar 2021 teilte das Landesförderinstitut die vorläufigen offenen Punkte zur 
Klärung mit. Die ausführliche Stellungnahme des Sanierungsträgers datiert vom 
17. Juni 2021, eine Rückantwort steht noch aus. 

Die Zwischenabrechnung für das Jahr 2019 sind angabegemäß bereits vorbereitet, die für 
das Jahr 2020 bereits angearbeitet. Der Sanierungsträger wird diese erst nach Freigabe der 
letzten Zwischenabrechnung einreichen.  
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Gemäß §§ 154, 155, 163 BGB in der zurzeit gültigen Fassung sind die Gemeinden 
verpflichtet in Sanierungsgebieten Ausgleichsbeträge zu erheben.  

Die Ermittlung der dazu notwendigen Anfangs- und Endwerte für die sanierungsbedingte 
Bodenwerterhöhung der Grundstücke nahm die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
beim Landkreis Rostock für das Sanierungsgebiet “Historischer Stadtkern Teterow“ vor. 
Diese Werte sind die Grundlage zur Erstellung der Ablösevereinbarungen für die einzelnen 
Grundstücke im betreffenden Sanierungsgebiet, die Zahlung erfolgte zunächst auf Basis 
einer Ablösevereinbarung freiwillig. Der Beschluss des Gutachterausschusses über die 
sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen datiert vom 14. November 2017.  

Mitte August 2018 wurden sämtliche Ablösevereinbarungen für das Sanierungsgebiet 
“Historischer Stadtkern Teterow“ versandt. Erfolgt die Zahlung demnach innerhalb von 18 
Monaten nach Posteingang werden den Grundstückseigentümern gestaffelt nach dem 
Zeitpunkt des Zahlungseingangs Abschläge gewährt. Sollten sämtliche Adressaten 
innerhalb der ersten beiden Monate zahlen (20 % Abschlag), würden dem städtebaulichen 
Sondervermögen 437 T€ zufließen. In 2018 wurden 358 T€, in 2020 22 T€ und im 
Berichtsjahr 3 T€ als Ausgleichsbeträge vereinnahmt. Die in den Vereinbarungen 
festgesetzte Rabattregelung lief Ende August 2019 aus. Für die bis dahin nicht regulierten 
Grundstücke sind Bescheide zur Erhebung der Ausgleichsbeträge zu erlassen. Die 
Bergringstadt Teterow ist gesetzlich verpflichtet, die gutachterlich festgestellten, 
sanierungsbedingten Wertsteigerungen gemäß § 154 Baugesetzbuch per Bescheid zu 
erheben. Ein Ermessen steht ihr hierbei nicht zu. Derzeit steht die Bescheiderhebung noch 
aus, da der Zeitpunkt der Aufhebung der Satzung für das Sanierungsgebiet noch nicht 
erreicht ist. Im Berichtsjahr wurde eine Verlängerung auf Ende 2024 festgelegt. 

Mit Datum vom 12. Dezember 2018 wurde die Ermittlung der notwendigen Anfangs- und 
Endwerte für die sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung der Grundstücke für das 
Sanierungsgebiet Nord/Ost beim Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis 
Rostock in Auftrag gegeben. Das Gutachten zur Erhebung der Ausgleichsbeträge liegt vor, 
in 2021 werden zunächst die Ablösevereinbarungen vorbereitet. 

Nachdem für 2017 und 2018 keine Fördermittel mehr genehmigt wurden, werden für die 
Folgejahre keine Fördermittel mehr beantragt. Für die in den Vorjahren noch nicht 
abgerufenen Fördermittel sind noch Maßnahmen vorgesehen und teilweise schon 
beauftragt. Die Erstellung der Schlussabrechnung bis Ende 2024 erscheint nach den 
Angaben des Sanierungsträgers nach wie vor vorstellbar, ist aber erst möglich, wenn die 
letzte Maßnahme beim Landesförderinstitut abgerechnet und von diesem auch beschieden 
ist.  

 

Nach § 48 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO-Doppik 

Sachverhalte oder sonstige Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind 
und aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht anzugeben.  

 
Nach § 48 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO-Doppik 

Nicht anwendbar. 
 
Nach § 48 Abs. 5 Nr. 7 GemHVO-Doppik 

Nicht anwendbar. 
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Nach § 48 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO-Doppik 

Gemäß § 48 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO-Doppik sind jeweils der Betrag und die Art der einzelnen 
Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder 
außergewöhnlicher Bedeutung im Anhang anzugeben und zu erläutern.  

Für das Berichtsjahr sind hier keine Angaben zu machen.  

 
Nach § 48 Abs. 5 Nr. 9 GemHVO-Doppik 

Nicht anwendbar. 
 
Nach § 48 Abs. 5 Nr. 10 GemHVO-Doppik 

An weiteren Angaben, soweit sie in einzelnen Vorschriften der Kommunalverfassung M-V 
oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind, sind für das Berichtsjahr noch 
Ausführungen zum Ausgleich von Kostenunterdeckungen (§ 39 Abs. 2 GemHVO-Doppik) 
und zu Abschreibungen nach § 34 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu machen.  

Für das Berichtsjahr sind hier keine Angaben zu machen.  
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Anlagen zum Anhang 
 
 
Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite  Anlage 1 
 
 
Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zur Ergebnisrechnung  Anlage 2 
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Anlage 1 
 
 

Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der 
Kassenkredite 
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Anlage 2 
 
 

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zur 
Ergebnisrechnung  
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StädtebaulichesSondervermögen
Haushaltssatzung der Stadt Teterow

fürdas Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des §45 i. V. m. der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung
vom 27. Januar 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan fürdas Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträgevon
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von
ein Jahresergebnis nach Veränderungder Rücklagenvon

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeitvon
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeitvon

908.700 EUR
908.700 EUR

O EUR

507.500 EUR
507.500 EUR

O EUR

539.900 EUR
537.600 EUR

2.300 EUR

festgesetzt.

Nachrichtliche Anaaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31 .Dezember des Haushaltsjahres beträgt
voraussichtlich

2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des
Haushaltsjahres beträgtvoraussichtlich

3. Zum Eigenkapital
DerStand des Eigenkapitals zum 31. Dezemberdes Haushaltsjahres
beträgtvoraussichtlich

r^^^r^^_^2^ s^,,
^^''"^:

Ort, Datum /,~ü" ' _^..,^\

O EUR

O EUR

Bürgermeister
•?<"
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Erläuterungen zur Planung SSV 2022:

Ergebnishaushalt:

Im Folgenden werden die wesentlichen Posten dargestellt:

Die Position Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge enthält 

im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, denen in gleicher 

Größenordnung die Abschreibungen gegenüberstehen, sowie den Ergebnisausgleich in 

den Jahren 2023 und 2025. 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miet- und Betriebskostenein-

nahmen vermieteter, städtebaulicher Objekte.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen handelt es sich ausschließlich um die aus 

den in Vorjahren gewährten Darlehen resultierenden Zinsen. 

Als Bestandserhöhung werden die Betriebskosten für die vermieteten Objekte erfasst. 

Maßnahmen an Objekten des städtebaulichen Vermögens, deren Eigentümer die Stadt 

Teterow ist, sind im Planungszeitraum nach dem derzeitigen Stand nicht vorgesehen.  

Die sonstigen laufenden Erträge setzen sich folgendermaßen zusammen: 

    2022  2023 2024 2025
T€ T€ T€ T€

Ausgleichsbeträge

Sanierungsgebiet Nord-Ost 140 62 0 0

Veräußerungserlöse 243 0 800 0
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In 2022 ist die Veräußerung des Objektes Alte Poststraße 19 und in 2024 die Veräußerung 

des Bahnhofsgebäudes vorgesehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen:

    2022  2023 2024 2025
T€ T€ T€ T€

Bewirtschaftungskosten
vermietete Objekte 68 68 68 48

Städtebauliche Planung 16 16 15 12

Sanierungsträgervergütung 60 20 10 0

Ordnungsmaßnahme Schul-
straße 9/Warener Str. 14 0 56 0 0

Da die Anzahl der Maßnahmen der Sanierung, die mit Städtebaufördermitteln gefördert 

werden stark rückläufig ist, plant der Sanierungsträger seinen Verpflichtungen gegenüber der 

Stadt Teterow bis voraussichtlich Ende 2024 nachzukommen. Hiernach werden anfallende 

Arbeiten durch die Stadt selbst übernommen. 

Auf Grund des hohen Durchführungsstandes der Gesamtmaßnahme wies das Ministerium 

für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung im Schreiben vom 5. September 2018 bereits 

darauf hin, dass die Gesamtmaßnahme zum Abschluss gebracht und die Abrechnung der 

Gesamtmaßnahme erfolgen soll. Nachdem für 2017 und 2018 keine Fördermittel mehr 

genehmigt wurden, werden für die Folgejahre keine weiteren Fördermittel mehr beantragt. 

Für die in den Vorjahren noch nicht abgerufenen Fördermittel sind noch Maßnahmen 

vorgesehen bzw. laufen bereits Maßnahmen. 

Die im Planungszeitraum ausgewiesenen Zuwendungen, Umlagen und sonstigen 
Transferaufwendungen erfassen in den Jahren 2022 sowie 2024 den Ausgleich der 

Ergebnisrechnung. In den Jahren 2023 und 2025 ist ein Jahresverlust auszugleichen, 

dessen korrespondierender Gegenposten wird unter den Zuwendungen, allgemeinen 

Umlagen und sonstigen Transfererträgen ausgewiesen.
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Finanzhaushalt

Im Planungszeitraum sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

    2022  2023 2024 2025
T€ T€ T€ T€

Zuwendungen für Bauvorhaben 489 135 938 99

Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen im Wesentlichen noch folgende Mittel zur 
Verfügung:

    2022  2023 2024 2025
T€ T€ T€ T€

Darlehensrückflüsse (Tilgung) 129 120 119 97

Ausgleichsbeträge 140 62 0 0

Verkaufserlöse 243 0 800 0

Die ausgewiesenen Ausgleichsbeträge betreffen das Sanierungsgebiet Nord/Ost. 
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